
Referent und Tagungsleitung:  RA J. Kutzki, Dipl.-Verwaltungswirt,  
Mediator (Uni Hagen), Leiter AdvoBAT, Karlsruhe 
Veranstaltungsort:  Hotel IBIS Karlsruhe City, Poststr. 1, 76137 Karlsruhe , www.ibishotel.com 
Das (neue) Hotel liegt direkt am HBF Karlsruhe (> Ostausgang, Gebäude neben der „Postbank“) 
   
Tagungspauschale:  250,00 Euro (zzgl. MwSt), inkl. umfangreicher Unterlagen und Verpflegung
   
Anmeldung:  per E-Mail:   RAKutzki@t-online.de 
                       per Fax:       (0721)  1203 – 927        siehe Rückseite ! 
                       per Telefon: (0721)  1203 – 926

 
 

Dienstag, 06.03.2012 oder 13.03.2012 
Hotel IBIS City, Karlsruhe (direkt am HBF KA) 
 
10:00 Uhr – 10:15 Uhr 
Begrüßung / Organisatorische Hinweise 
 
10:15 Uhr – 14:00 Uhr     (11:30 Uhr – 11:45 Uhr > Kaffeepause) 
 
Zum Programm 
Mit der Tarifeinigung vom 10.03.11 haben die TdL-Tarifvertragsparteien sich auf eine neue 
Entgeltordnung verständigt und das In-Kraft-Treten zum 1.1.2012 vereinbart. Damit gibt es 
also ein neues Eingruppierungsrecht für die Länder (EGO-L). Der Bund hat sich ebenfalls 
auf diese „kleine Lösung“ verständigt. Diese „EntgO Bund“ wird jetzt auch zügig in Kraft 
treten. 
Dieses Kompaktseminar stellt die wesentlichen Änderungen vor und der Referent nimmt 
eine erste Bewertung vor und gibt praktische Tipps für die Arbeit in den Behörden. Schon 
jetzt müssen erste „Hausaufgaben“ von den Arbeitgebern erledigt werden. 
 
Programm 

• Entgeltrunde 2012/13 > eingruppierungsrechtliche Auswirkungen auf den TVöD 
• TV-Pauschalzahlung  
• Grundstruktur der EntgO Bund 
• Eingruppierungsgrundsätze und die „neuen“ §§ 12, 13 TVöD 
• Tarifliche Regelung der „schleichenden“ Veränderungen im Arbeitsvertrag 
• Unmittelbare Zuordnung zu den Entgeltgruppen  
• Neuordnung von Tätigkeitsmerkmalen (Beispiele) 
• Herausnahme der Tätigkeitsmerkmale der Technischen Beschäftigten aus dem 

Allgemeinen Teil 
• Einarbeiten von Aufstiegen 
• Eingruppierungsrechtliche „Hausaufgaben“ für die Arbeitgeber und Anwälte 
• Stand einer Entgeltordnung für den TVöD/VKA (Kommunen)? 


